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auch unter bie £>einratf(huß»®efeßge£mng eingereiht wor»
ben ift, betrifft bte Stnweifung betreffend bie lufnahme
urtb Sthreibweife bet 0rts« unb glurnamra bei ber
Durchführung ber ©runbbuchbermeffungen unb ber 9lm
tage beS eibgenöffifdjen ©runbbuchel im Canton Sürid);
babei foCten möglichfi weitgehende Slufjeichnungen nach
beftimmten Segeln gemalt werben, womit ber 0rig=
unb glurnamen gorfthung wertboHe Dienfte geleifiet
roerben. ÜRit gntereffen beS §eimatfchußeg befaffen fid;
auch öie bom Segierunggrat 1915 unb 1918 ertaffenen
Seglemente über bie Sehanblung bon SaturEörpern unb
unb Stttertümern im Santon ^üricij.

Son ber burd) bie |jeimatfd)ußberorbnmig ben ©e-
meinben eingeräumten SefugniS, Serorbnungen ju er«

laffen jum Sdwße beS 0rtgbilbeS, foroie $um Schuß
einzelner Straßen, 1)Stä^e unb SauwerEe bon gefcßicht»
liehet ober äfthetifdjer Sebeutung, h<*£>en bisher nur
wenige ©emeinben, faft augfchließltch am See gelegene,
©ebraud) gemacht; für bie ©tabt güridj ift eine folche
in Beratung.

Sttë bebeutungêboûe SerwaltungëaEte im gntereffe
be§ |>eimaifchußeg wirb in erfter Sinie ber 1917 er«

folgte SlnEauf beS ©djloffeg Siburg durch ben Santon
Zürich genannt; ein bern Segierungërat aufgeteiltes
Reglement enthalt einläßliche Seftimmungen über bie

Serwaltung, bie innere luSftattung, bauliche Seränbe«

rungen, bie Obliegenheiten ber ©d)lo§Eommiffion uff.
SSeitere SerwaltungSaEte betreffen ben Schuß beg Saßen«
fee§ in feinem reizenden SanbfchafiSbilb roie in feiner
eigenartigen glora.

Da bie Slnwenbung ber §etmatfchußbeftimmungen
bon feiten ber Seßörben gegenüber ben Saaten biet«
fach i" beren 5ßribatre<hte eingreift, widelt fie fich na«
türlich EeineSwegS reibungslog ab. Sin jwet ausführlich
behanbelten SinjelfäÜen wirb gezeigt, welche mannig«
fache Streitfragen fich babei ergeben Eönnen, unb roie

fie bon bfti ^uftänbtgen SerroaltungSbehörben unb ®e=

richten §ura Deil recht berfchieben gelöft würben. Dag
eine ©eifpiel betrifft bie expropriation eines Deilg beS

ber Dolberbahn«SlEtiengefellfchaft gehörenden Dolber«
parles burd) bte ©tabt Rurich behufs Serhinberung
ber fRobung unb Ueberbauung mit einet größeren
$aE)l bon StUen. Der jmeite ermähnenSmerte gall bon
Inroenbung ber §eimatichußberorbnung, ber bie jürc^e
rifchen ©eriäjte aller Snftangen unb zweimal baS SunöeS«
gericht befchäftigte, betrifft ba§ Serbot ber jRellameroänbe
gegenüber ber Station ©ifpbrugg unb beffen rechtliche
Sonfeguenjen für ben babon betroffenen fReflameinhaber
einerfeitg unb ben baS Setbot erlaffenben Santon $ürich
anberfeitS. (Die häßlichen Söänbe werben ber Sammelt
in einem Silbe überliefert.)

Der dritte §auptabfd)nitt gilt ben Seftrebungen
unbSrfolgen ber $ürcherif<hen Sereinigung für §et»
matfehuß unb ber ÜRatur« unb ^eimatfdwßEommiffton.
©r gibt eine Eurge lleberficht über bie mancherlei Sluf«
gaben unb fragen, mit benen fich einerfeits bie pribate,
1905 gegrünbete Sereinigung, unb bie offizielle, 1912
befteßte Somtniffion bisher befaßten, anhanb ber fßro«
tofoHe ber beiben Setbänbe, bie in bielen wichtigen
fragen gemeinfam arbeiten unb bie jum Deil auS ben
nämlichen Sachöerftänbigen befiehen. @S werben bie
Zahlreichen gälte in bie ©ruppen Saiutfchuß, Schuß
beS Sanbfdjaftg« unb Ortëbilbeê unb Schuß bon Sau--
bcnfmälern eingeorbnet, ©in genaueres ©ingehen miiffen
mir uns berfagen, fo berlpcEenb eg erfcheint, bag SBirfen
ber beiben Serbänbe, benen fo manche ©rfolge befchieben
waren, hier borüberziehen ju laffen. ©ingig auf bie äRii«
wirEung beS §eimatfchußeg beim Umbau beg ©djloffeg
Ufier fei htngewiefen, bag 1917 bon feerrn §eußer«Staub
ber ©emeinbe Ufier gefchenEt würbe, worauf nach bemißro«

jeEt bon-SlrchiteEt äReier in SBeßiEon unb bem empfehlen«
ben ©utachten ber Sommiffion bie frühere gorm beS

Dreppengiebelg wieber ausgeführt würbe; über tiefen
Umbau orientieren noch brei Dafeln mit 2lnftd)ten beg

urfprünglidjen Seftanbeg unb beSjenigen bor unb nach
ber ©rneuerung.

Die DarfteÜung hätte im leßten, britten |jauptab«
fchnitt bie DätigEeit ber fpeimaifchußbereinigung etmag
fiärEer betonen Eönnen; fte war eg ja auch, bte ben §ei»
matfchußgebanEen guerft ins SolE getragen unb ißn
feitßer fietig hochgehalten hat. Dag foÜ ung nicht htabern,
bem Serfaffer warm zu banEen für feine müheboHe, bie

gjeimaifchußarbeit ber erften z^anjig Saßre fo grünb«
lieh zufammenfaffenbe §tbl)anbtung. @g war nicht leicht,
ben reichen Stoff fo wohlerwogen gufammenzufügen unb
ihn in eine lesbare fÇorm z« Eleiöen.

3M(tMtiiMl( Mnigtt»» für intnMi^n
lieditsMiii

3Jn Sern würbe bie fonftituierenbe Serfammlung
ber „S^ weiter g ruppe ber internationalen Ser=
einigung für gewerblichen 5Recht§fch«ts" abge*
halten, beren ßmedE in erfter Sinie ift, bte Arbeiten ber
internationalen Sereinigung für gewerblichen 5Re<htSfc|uß
wteber aufzunehmen unb beren $tele zu förbern; ferner
bie fchmeizerifdje ©efeßgebung über gewerblichen iRechii«
fc|uß (©cfinbungen, Sc|ußmarEen, SRufter unb SRobeUe

u. bergt.) im Sinne ber $oftulale ber „internationalen
Sereinigung", fowte auf ©runb redhtëoetbinbli^er ©tubiett
ausbauen zu h^fen, fomie auch bie fchmeizetifchen ©efeße,
bie 9M)tsfprechung unb bie abmtniftratio amtliche ^ßra|i§
im ©ebiel be§ gewerb lidßen ©igentum§ möglich ft in @in=

flang z« bringen.
Üladh SefteUung bei SerfammtungSbureauS orientierte

bet Dageëprâfxbent, ©err @. Slum, fun., ißatentan«
wait in Sucicf), bie Serfammlung über bie nähern Sluf»
gaben ber z« grünbenben Schweijergruppe, über bie Ser»
aulaffungen z« bereu ©utnbung unb bie bezüglichen Sor»
arbeiten. @§ banble fich tnSbefonbere barum, bie burd)
ben Srieg geloderte frühere internationale Sereinigung
für gewerblichen 9iechtsfd)uß in biefer ober jener, oon
einer Internationalen Serfammlung zu beftimmenben fform
wieber in§ Seben zu rufen. Sorläufig erfeßeine al§ bag

Sidhtigfte, entfpre^enb beu tu ben übrigen Sanbern län=
berweife erfolgten ©ruppenbilbungen au^ in ber Schweiz
eine SanbeSgruppe z« bitben unb oon btefer au§ bie

übrigen Sanbeêgruppen zu einer erften Serfammlung ein»

Zutaben. Sor bem Stiege erftredte fiep bie Sereinigung
ohne Unterabteilungen nach Sänbern über ba§ ganze fo»

genannte UnionSgebiet, b. h- über fämtliche Sänber, beren
^Regierungen ber internationalen Sonoention zum Sdjuße
be§ gewerblichen ©igentumS oont 20. SRärz 1883 bei»

getreten waren. 9ln ber Spiße biefer Sereinigung fianb
ein au§ Sertretern ber oerfeßiebenen Sänber zufammen»
geleßter, gefdjäitefunbiger 9lu§fd)uß unb in jebem Sanbe
ein SeEretär. Son 1914 an fanben Eeine Setfammlungen
ber Sereinigung meßt ftatt. Sad) bem gäebenSfchluß
bildeten [ich SanbeSoerbänbe unb im ^ahre 1922 fanb
eine 3u?ammenfunft oon Delegierten ber SanbeSoerbänbe
ber ©ntente unb folcßer neutraler Sauber in ißariS ftatt.
gerner gerate fpert Slum auch an fpanb fonîreter
Seifptele bie SotwenbigEeit ber fchmeizetifdjen Sandel»

gruppe. unb ber internationalen Serein'gung, um auf
die ©ntfemung oon 5Red)t!ungleiehheiten in ben oerfhie»
benen Unionllänbern einzuwirfen.

©emeinfam mit bem internationalen Sureau zu*"
Scßuße bei gewerblichen ©igentum! unb Çerrn Dipl.

478 Mnstr. fchwetz. Haudw -Zeitung („Meisterdlatt") à. 48

auch unter die Heimatschutz-Gesetzgebung eingereiht wor-
den ist, betrifft die Anweisung betreffend die Aufnahme
und Schreibweise der Orts- und Flurnamen bei der
Durchführung der Grundbuchvermeffungen und der An-
läge des eidgenössischen Grundbuches im Kauton Zürich;
dabei sollen möglichst weitgehende Aufzeichnungen nach
bestimmten Regeln gemacht werden, womit der Orts-
und Flurnamen Forschung wertvolle Dienste geleistet
werden. Mit Interessen des Heimatschutzes befassen sich

auch die vom Regierungsrat 1915 und 1918 erlassenen
Reglemente über die Behandlung von Naturkörpern und
und Altertümern im Kanton Zürich.

Von der durch die Heimatschutzverordnung den Ge-
meinden eingeräumten Befugnis, Verordnungen zu er-
lassen zum Schutze des Ortsbildes, sowie zum Schutz
einzelner Straßen, Plätze und Bauwerke von geschicht-
licher oder ästhetischer Bedeutung, haben bisher nur
wenige Gemeinden, fast ausschließlich am See gelegene,
Gebrauch gemacht; für die Stadt Zürich ist eine solche
in Beratung.

Als bedeutungsvolle Verwaltungsakte im Interesse
des Heimatschutzes wird in erster Linie der 1917 er-
folgte Ankauf des Schlosses Kiburg durch den Kanton
Zürich genannt; ein dem Regierungsrat aufgestelltes
Reglement enthält einläßliche Bestimmungen über die

Verwaltung, die innere Ausstattung, bauliche Verände-
rungen, die Obliegenheiten der Schloßkommission usf.
Weitere Verwaltungsakte betreffen den Schutz des Katzen-
sees in seinem reizenden Landschaftsbild wie in seiner
eigenartigen Flora.

Da die Anwendung der Heimatschutzbestimmungen
von feiten der Behörden gegenüber den Privaten viel-
fach in deren Privatrechte eingreift, wickelt sie sich na-
türlich keineswegs reibungslos ab. An zwei ausführlich
behandelten Einzelfällen wird gezeigt, welche mannig-
fache Streitfragen sich dabei ergeben können, und wie
sie von dên zuständigen Verwaltungsbehörden und Ge-
richten zum Teil recht verschieden gelöst wurden. Das
eine Beispiel betrifft die Expropriation eines Teils des
der Dolderbahn-Aktiengesellschaft gehörenden Dolder-
parkes durch die Stadt Zürich behufs Verhinderung
der Rodung und Ueberbauung mit einer größeren
Zahl von Villen. Der zweite erwähnenswerte Fall von
Anwendung der Heimatschutzverordnung, der die zürche
rischen Gerichte aller Instanzen und zweimal das Bundes-
gericht beschäftigte, betrifft das Verbot der Reklamewände
gegenüber der Station Sihlbrugg und dessen rechtliche
Konsequenzen für den davon betroffenen Reklameinhaber
einerseits und den das Verbot erlassenden Kanton Zürich
anderseits. (Die häßlichen Wände werden der Nachwelt
in einem Bilde überliefert.)

Der dritte Hauptabschnitt gilt den Bestrebungen
und Erfolgen der Zürcherischen Vereinigung für Hei-
matschutz und der Natur- und Heimatschutzkommission.
Er gibt eine kurze Uebersicht über die mancherlei Auf-
gaben und Fragen, mit denen sich einerseits die private,
1905 gegründete Vereinigung, und die offizielle, 1912
bestellte Kommission bisher befaßten, anhand der Pro-
tokolle der beiden Verbände, die in vielen wichtigen
Fragen gemeinsam arbeiten und die zum Teil aus den
nämlichen Sachverständigen bestehen. Es werden die
zahlreichen Fälle in die Gruppen Naturschutz, Schutz
des Landschafts- und Ortsbildes und Schutz von Bau-
denkmälern eingeordnet. Ein genaueres Eingehen müssen
wir uns versagen, so verlockend es erscheint, daS Wirken
der beiden Verbände, denen so manche Erfolge beschieden

waren, hier vorüberziehen zu lassen. Einzig auf die Mit-
Wirkung des Heimatschutzes beim Umbau des Schlosses
Wer sei hingewiesen, das 1917 von Herrn Heußer-Staub
der Gemeinde Wer geschenkt wurde, worauf nach dem Pro-

jekt von-Architekt Meier in Wetzikon und dem empfehlen-
den Gutachten der Kommission die frühere Form des

Treppsngiebels wieder ausgeführt wurde; über diesen
Umbau orientieren noch drei Tafeln mit Ansichten des

ursprünglichen Bestandes und desjenigen vor und nach
der Erneuerung.

Die Darstellung hätte im letzten, dritten Hauptab-
schnitt die Tätigkeit der Heimatschutzvereinigung etwas
stärker betonen können; sie war es ja auch, die den Hei-
matschutzgedanken zuerst ins Volk getragen und ihn
seither stetig hochgehalten hat. Das soll uns nicht hindern,
dem Verfasser warm zu danken für seine mühevolle, die

Heimatschutzarbeit der ersten zwanzig Jahre so gründ-
lich zusammenfassende Abhandlung. Es war nicht leicht,
den reichen Stoff so wohlerwogen zusammenzufügen und
ihn in eine lesbare Form zu kleiden.

ZnteriMimle Bmichms sir gmerMche«

RechtsWK.

In Bern wurde die konstituierende Versammlung
der „Schweizergruppe der internationalen Ver-
einigung für gewerblichen Rechtsschutz" abge-
halten, deren Zweck in erster Linie ist, die Arbeiten der
internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
wieder aufzunehmen und deren Ziele zu fördern; ferner
die schweizerische Gesetzgebung über gewerblichen Rechts-
schütz (El findungen, Schutzmarken, Muster und Modelle
u. dergl.) im Sinne der Postulate der „Internationalen
Vereinigung", sowie auf Grund rechtsverbindlicher Studien
ausbauen zu helfen, sowie auch die schweizerischen Gesetze,
die Rechtsprechung und die administrativ amtliche Praxis
im Gebiet des gewerblichen Eigentums möglichst in Ein-
klang zu bringen.

Nach Bestellung des Versammlungsbureaus orientierte
der Tagespräfident, Herr E. Blum, jun., Patentan-
walt in Zürich, die Versammlung über die nähern Auf-
gaben der zu gründenden Schweizergruppe, über die Ver-
anlasfuugen zu deren Gründung und die bezüglichen Vor-
arbeiten. Es bandle sich insbesondere darum, die durch
den Krieg gelockerte frühere internationale Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz in dieser oder jener, von
einer internationalen Versammlung zu bestimmenden Form
wieder ins Leben zu rufen. Vorläufig erscheine als das
Richtigste, entsprechend den in den übrigen Ländern län-
derweffe erfolgten Gruppenbildungen auch in der Schweiz
eine Landesgruppe zu bilden und von dieser aus die

übrigen Landesgruppen zu einer ersten Versammlung ein-

zuladen. Vor dem Kriege erstreckte sich die Vereinigung
ohne Unterabteilungen nach Ländern über das ganze so-

genannte Unionsgebiet, d. h. über sämtliche Länder, deren
Regierungen der internationalen Konvention zum Schutze
des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 bei-

getreten waren. An der Spitze dieser Vereinigung stand
ein aus Vertretern der verschiedenen Länder zusammen-
gesetzter, geschäftskundiger Ausschuß und in jedem Lande
ein Sekretär. Von 1914 an fanden keine Versammlungen
der Vereinigung mehr statt. Nach dem Friedensschluß
bildeten sich Landesverbände und im Jahre 1922 fand
eine Zusammenkunft von Delegierten der Landesverbände
der Entente und solcher neutraler Länder in Paris statt.
Ferner zeigte Herr E. Blum auch an Hand konkreter
Beispiele die Notwendigkeit der schweizerischen Landes-
gruppe.und der Internationalen Vereinigung, um auf
die Entfernung von Rechtsungleichheiten in den verschte-
denen Unionsländern einzuwirken.

Gemeinsam mit dem internationalen Bureau zum

Schutze des gewerblichen Eigentums und Herrn Dipl.
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ing. irih Çaller, aft ©ireftor bel ©ibgen. Imtel fût
geiflige! ©igentum in Sern, bitbeten bte bem Serbanfe
fchroetgerifcher Satentanroälte angehorenben fyirmen, ge=

fiütft auf ein Referat non |>etrn ?J3rof. ©r. Rötl)li§
berger, ©ireftor bel geroerblichen ©cgentum! in Sern,
unb auf bie au! bem Serîehr ihrer Setbanblleitung
mit ben Rubrem bet oetfchiebenen austänbifdjen San
belgruppen erhaltenen SJlitteilungen unb SBunfdje am
7, ©egember 1924 eine initiatiogruppe gur ©rünbung
ber @<hroeigergruppe. Sil gu ber ©rünbimgefttsung
meïbeten fiel) im ganzen 30 girmen unb ©tngelperfonen,
fomie 7 Serbänbe unb anbere infiitutionen all SRit»

gfteber an.
9Infcï)Iuf5 an biefes Referat orientierte fperr *y3rof.

®r. Röihßlberget über ba! ©efchichftihe unb bie ©ätig»
ïeit ber internationalen Sereinigung für geroerblicf)en
Rechtlfchutg cor bem Kriege.

©in erfier Songtef? fanb .1873 in Söien ftatt, roo
aflgemeine Srimipien erörtert mürben, ©in groeiter Äon
grefj 1878 in ißaril gab Anregung gur ©rünbung ber
internationalen Union für geroerblichen Rechtlich«^ unb
ein bort aulgearbeiteter ©ntrourf führte 1883 gur foge-
nannten S^if^ÄoitBention, meldet nunmehr beinahe
alle europaifdhen Staaten, fomie auch oerfd)iebene über»

feeifdje Staaten beigetreten finb unb in rcelcher tnlbe»
fonbere bie Srioritätlrechte geregelt finb. 1897 rourbe
in Sßien bie internationale Sereinigung für geroetbUeh«n
Rechtlfchutj gegrünbet, mobei gro^e ©mpfänge burch bie

Regierung .fta'ttfanben unb gang roefentliche Sefclßüffe
gefaxt mürben, roelcfje bann non ben Regierungen aner»
lannt unb gu ©efeigen erhoben mürben. Son ben roei»

tern Äongreffen feien bie Ston greffe 1899 in 3 (reich unb
1911 in Sern ermähnt, fomie ber letfte 1913 in Seoer»

fafen, gu meldet 3«it ber Sereinigung 580 SRitglieber
angefchloffen roaren.

©er für 1914 in Sern oorgefehene Äongreff, gu beffen
Sräfibent ber »erftoxbene .fperr alt »Rationalrat ©mil
Söilb, St. ©allen, oorgefehen mar, tonnte Irieglhalber
nicht mehr abgehalten merben.

SGBäftrenb bie Union für literarifchel ©igentum im
Äriege feine Sefdgäbigung erlitt, mürbe bie internationale
Seretnigung für gemerbfichen Rechtlfcfjuh gänglich auf»

gehoben unb bereitl 1919 grünbete ftdj eine frangoftfdje
©ruppe unb fpäter in anbern Sänbern meitere ©ruppen,
melche bie 3^1® ber alten internationalen Union oer»

folgten.
1920 mürbe auf Sorfdf)läge bei internationalen

Sureaul in Sern bal ißatentrecht in Segug auf bie

Srioritätlfriften, bie iahrelgebühren unb bie Slulübung
burch ein internationale! Slbfommen in Segug auf bte

Ärieglgeit, normiert, unb auffet ber bereit! ermähnten
Serfammtung im iahre 1922 in Sari! fanb 1923 eine

folche in Serlin unb 1924 eine folche in Dftenöe fiatt,
in melchen Serfammlungen jemeill Sorfdjlage gu Reoi»

fionen ber Unionlbefiimmungen gemalt morbett finb,
mobei auch ein Sorfäjlag eingebracht mürbe gur Schaf»
fung eine! internationalen Satente!.

§err Sf- ®r. Röthlilberger machte auch barauf
aufmertfam, baff ft<h auch noch anbere intereffenten»
©ruppen gebitbet hätten, baff ftdE) g- S. auch bie inier»
nationale §anbet!fammer, in meldet §err ®r. i E l é

in St. ©allen bie Schmetg oertritt, mit ben fragen
bei gemerbiiehen Rechtlfchuhe! ufm. befaffen unO bafj
auch &er Sölfetbunb fid) mit fragen bei internationalen
RechtSfchuije! befaffe, letzterer intbefonbere begüglich bei
unlauteren Sßettbemerbel. 3«® Schluffe empfiehlt §err
Srof. ®r. Röthlilberger bie ©rünbung ber Seretnigung
in bent xsorgefdjlagenen Sinne, ba e! ilct) um eine roahr»

haft fdjöne Slufgabe hanble unb gu roelcher in Segug
auf bie internationale Sereinigung überall eine guoer»

fichtliche Stimmung norhanben fei, unb eine Strömung
gum 3"fm»menatbeiten oorliege. — ®a! flare Referat
oon £errn Sf. ®r. Röthlilberger erntete ftarfen Seifall.

Räch ©urchberatung ber Statuten unb Sinnahme ber»
felben burch bie Slnmefeuben, roelche ooriier bereit! ihre
3ugehörtgfeit gu ber Schmeigergruppe erflärt hatten,
fonnte gu ben Sorftanblmahien gefchritten merben.
®ie oon bem prooiforifchen Sorftanbe oorgefchlagenen
Herren mürben mit Sftflamafion geroählt uni) ift el fehr
erfreulich, melben gu fönnen, baff auch ®t. ©aßen eine

Sertretung im Sorftanbe erhalten hat -in Çerrn ®r. R.

iflé, roelcher mie £err Stauber»Serchtotb, S®=
tentanmalt, St. ©aßen, bereit ift, intereffenten=3lnfragen
gu beantroorten ober an ba! Sefretariat meiterguteiten.

®iefe neugegrünbete Schroetgergruppe ber internatio»
nalen Sereinigung für geroetblichen Redhtlfdjutg oerbient
all Spihen»Sereinigung fämtticher am Slulbau bei ge»

roerblichen Rechtsfchutge! intereffierten Greife, mie Se»
it örben, berufXtc^e unb inbuftrieße Sereintgungen unb
Serbänbe, ferote girmen unb intereffierte ©ingelperfonen,
roeitgehenbfie Unterftühung auch burch Settritt gu ber»

felben, ba fte ftch boefj gum 3^16 gefegt h®t ,fö* ba!
SBohl bei gangen Softe! g« arbeiten, unb über bie

Sanfcelgrengen htnou! auf internationalem Soben für
ben geroerblichen Re<htlfchu| eingutreten. • "

(„St. ©aßer Sagbl.")

Sctxijmic&cr 3i»HtrHtiftfl>3crtai).
9lunbt)o(5tttat;ït.

iür ba! 3iwmer= begro. ba! gefamte Saugeroetbe
ift bie Sreilaefialtimg auf bem Runbholgmarfte ein berart
rotefrtiger fyaftor, ba| mir bemfelben unfere ooßfte Sluf»
merfçamfeit unb ba! größte intereffe entgegen bringen
muffen.

in richtiger ©rfennung ötefer Satfadfe hat belhalb
ber ientraloorftanb bel S. S. S. anläßlich ber Si|ung
nom 27. Dftober 1924 in ©enf bef^Ioffen, an bal
Softlroirifchafilbepartement in Sern ba! mohlbegrün»
bete Setlangen gu fteßen, bie fyrage ber ©infuhrein»
fcSfränfung für Rabelrunbholg fei in ffiiebererroägung
gu giehen unb ber gefaxte Sef«hlu§ begüglich Runbholg»
einfuhreinfehränfung rücfgängig gu machen. > ®te oom
29. Dftober 1924 batierte ©ingabe blieb bi§ bato un»
beeotmottet ; obrooßl and} bie oom Sureau für ©in» unb
Slulfuhr auf 2. ®egember nach Sern einberufene Ser»
fammlung ber ooßgählig erfchienenen iachfommiffion
mit Slu!nal)me ber Sertreter ber SBalb» unb Sanbroirt»
fchaft einmütig ber Sluffäffung Slulbrucf gab, ba§ bie

burch ba! Solflroirtfchaftlöepartement erlaffene Ser»
fügung begüglich Runbhotgeinfuhr»©htfchränfung nidht
mehr geitgemä§ fei unb im intereffe fmeitefter Greife
aufgehoben merben müffe. SB er fen mir einen furgen
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Jng. Fritz H all er, alt Direktor des Eidgen. Amtes für
geistiges Eigentum in Bern, bildeten die dem Verband
schweizerischer Patentanwälte angehörenden Firmen, ge-
stützt auf ein Referat von Herrn Prof. Dr. Röthlis-
berger. Direktor des gewerblichen Eigentums in Bern,
und auf die aus dem Verkehr ihrer Verbandsleitung
mit den Führern der verschiedenen ausländischen Lan
desgruppen erhaltenen Mitteilungen und Wünsche am
7. Dezember 1924 eine Initiativgruppe zur Gründung
der Schweizergruppe. Bis zu der Gründungssitzung
meldeten sich im ganzen 30 Firmen und Einzelpersonen,
sowie 7 Verbände und andere Institutionen als Mir-
glieder an.

Im Anschluß an dieses Referat orientierte Herr Prof.
Dr. Röthlisberger über das Geschichtliche und die Tätig-
keit der internationalen Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz vor dem Kriege.

Ein erster Kongreß fand 1873 in Wien statt, wo
allgemeine Prinzipien erörtert wurden. Ein zweiter Kon
greß 1878 in Paris gab Anregung zur Gründung der
internationalen Union für gewerblichen Rechtsschutz und
ein dort ausgearbeiteter Entwurf führte 1883 zur söge-
nannten Pariser-Konvention, welcher nunmehr beinahe
alle europäischen Staaten, sowie auch verschiedene über-
seeische Staaten beigetreten sind und in welcher in s be-

sondere die Prioritätsrechte geregelt sind. 1897 wurde
in Wien die internationale Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz gegründet, wobei große Empfänge durch die

Regierung stattfanden und ganz wesentliche Beschlüsse

gefaßt wurden, welche dann von den Regierungen aner-
kannt und zu Gesetzen erhoben wurden. Von den wei-
tern Kongressen seien die Kongresse 1899 in Zürich und
1311 in Bern erwähnt, sowie der letzte 1913 in Leser-
käsen, zu welcher Zeit der Vereinigung 580 Mitglieder
angeschlossen waren.

Der für 1914 in Bern vorgesehene Kongreß, zu dessen

Präsident der verstorbene Herr alt-Nationalrat Emil
Wild, St. Gallen, vorgesehen war. konnte kriegshalber
nicht mehr abgehalten werden.

Während die Union für literarisches Eigentum im
Kriege keine Beschädigung erlitt, wurde die Internationale
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz gänzlich auf-
gehoben und bereits 1919 gründete sich eine französische

Gruppe und später in andern Ländern weitere Gruppen,
welche die Ziele der alten Internationalen Union ver-
folgten.

1920 wurde auf Vorschläge des Internationalen
Bureaus in Bern das Patentrecht in Bezug aus die

Prioritätsfristen, die Jahresgebühren und die Ausübung
durch ein internationales Abkommen in Bezug auf die

Kriegszeit, normiert, und außer der bereits erwähnten
Versammlung im Jahre 1922 in Paris fand 1923 eine

solche in Berlin und 1924 eine solche in Ostende statt,
in welchen Versammlungen jeweils Vorschläge zu Revi-
sionen der Unionsbestünmungen gemacht worden sind,
wobei auch ein Vorschlag eingebracht wurde zur Schaf-
fung eines internationalen Patentes.

Herr Pros. Dr. Röthlisberger machte auch darauf
aufmerksam, daß sich auch noch andere Interessenten-
Gruppen gebildet hätten, daß sich z. B. auch die Inter-
nationale Handelskammer, in welcher Herr Dr. Jkls
in St. Gallen die Schweiz vertritt, mit den Fragen
des gewerblichen Rechtsschutzes usw. befassen und daß
auch der Völkerbund sich mit Fragen des internationalen
Rechtsschutzes befasse, letzterer insbesondere bezüglich des

unlauteren Wettbewerbes. Zum Schlüsse empfiehlt Herr
Prof. Dr. Röthlisberger die Gründung der Vereinigung
in dem vorgeschlagenen Sinne, da es sich um eine wahr-
haft schöne Ausgabe handle und zu welcher in Bezug
auf die Internationale Vereinigung überall eine zuvor-

sichtliche Stimmung vorhanden sei. und eine Strömung
zum Zusammenarbeiten vorliege. — Das klare Referat
von Herrn Prof. Dr. Röthlisberger erntete starken Beifall.

Nach Durchberatung der Statuten und Annahme der-
selben durch die Anwesenden, welche vorher bereits ihre
Zugehörigkeit zu der Schweizergruppe erklärt hatten,
konnte zu den Vorstandswahlen geschritten werden.
Die von dem provisorischen Vorstande vorgeschlagenen
Herren wurden mit Akklamation gewählt und ist es sehr
erfreulich, melden zu können, daß auch St. Gallen eine

Vertretung im Vorstande erhalten hat in Herrn Dr. R.
Iklê, welcher wie Herr Stauder-Berchtold, Pa-
tentamvalt, St. Gallen, bereit ist, Interessenten-Anfragen
zu beantworten oder an das Sekretariat weiterzuleiten.

Diese neugegründete Schweizergruppe der Jnternatio-
nalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz verdient
als Spitzen-Vereinigung sämtlicher am Ausbau des ge-
merklichen Rechtsschutzes interessierten Kreise, wie Be-
Horden, berufliche und industrielle Vereinigungen und
Verbände, sowie Firmen und interessierte Einzelpersonen,
weitgehendste Unterstützung auch durch Beitritt zu der-
selben, da sie sich doch zum Ziele gesetzt hat, für das
Wohl des ganzen Volles zu arbeiten, und über die

Landesgrenzen hinaus auf internationalem Boden für
den gewerblichen Rechtsschutz einzutreten. "

(„St. Galler Tagbl.")

Schweizerischer Zimêmêîsttt-Beckmd.

Rundholzmarkt.
Für das Zimmer- bezw. das gesamte Baugewerbe

ist die Preisgestaltung auf dem Rundholzmarkte ein derart
wichtiger Faktor, daß wir demselben unsere vollste Aus-
merksamkeit und das größte Interesse entgegen bringen
müssen.

In richtiger Erkennung dieser Tatsache hat deshalb
der Zentralvorstand des S. B. V. anläßlich der Sitzung
vom 27. Oktober 1924 in Genf beschlossen, an das
Volkswirtschaftsdepartement "in Bern das wohlbegrün-
dete Verlangen zu stellen, die Frage der Einfuhrein-
schränkung für Nadelrundholz sei in Wiedererwägung
zu ziehen und der gefaßte Beschluß bezüglich Rundholz-
einsubreinschränkung rückgängig zu machen. - Die vom
29. Oktober 1924 datierte Eingabe blieb bis dato un-
beantwortet; obwohl auch die vom Bureau für Ein- und
Ausfuhr auf 2. Dezember nach Bern einberufene Ver-
sammlung der vollzählig erschienenen Fachkommission
mit Ausnahme der Vertreter der Wald- und Landwirt-
schast einmütig der Auffassung Ausdruck gab, daß die

durch das Volkswirtschaftsdépartement erlassene Ver-
sügung bezüglich Rundholzeinsuhr-Einschränkung nicht
mehr zeitgemäß sei und im Interesse tweitester Kreise
aufgehoben werden müsse. Werfen wir einen kurzen
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